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AUS DER VERWALTUNG

Provisorium wird gebaut
Industriestrasse

Auf der Zielgeraden 
Bau Entlastungsstrasse Nord
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Nach der Winterpause wurden die Arbeiten planmässig am 16. Ja-
nuar 2023 wieder aufgenommen. Aktuell erfolgt die Umgestaltung 
des Knotens an der Sägegasse, vor dem Schulzentrum Schlossmatt. 
In mehreren Etappen wird der gesamte Kreuzungsbereich neu ge-
staltet. Die Fahr- und Laufbeziehungen werden mit Blick auf die 
Schulwegsicherheit und den Veloverkehr mit den neuen Verkehrs- 
inseln, Querungsstellen und Aufstellflächen übersichtlicher.

Im Bereich Rossbode wird aktuell der provisorische Radweg zurück-
gebaut, die neue Velobrücke neben dem Unterführungsbauwerk 
SBB ist freigegeben, die Bauabsperrung auf der Brücke wird noch 
durch ein Geländer ersetzt. Der neue Radweg zum Niggli-Luder-Weg 
ist bis auf die Deckschicht fertiggestellt und freigegeben. Somit ist 
der direkte Veloweg von Rubigen bis zum Bahnhof Münsingen ge-
währleistet. 

In den nächsten vier Monaten erfolgen die Fertigstellungsarbeiten 
im Strassenbau, die Wiederherstellung der umgelegten Kanalisation 
und bereits diverse Geländeregulierungen. Im Juli werden die Stras-

Der Bahnhof-Vorplatz (vor der Senevita) konnte bereits vor einem 
Jahr in Betrieb genommen werden. Aktuell fliesst der Verkehr 
noch spärlich. Dies wird sich mit der Inbetriebnahme der Entlas-
tungsstrasse ändern. 
Im Bereich der Industriestrasse sind zusätzliche Massnahmen er-
forderlich. Diese bestehen im Wesentlichen aus der Verbreiterung 
der Strasse, dem Rückbau der vorhandenen Veloabstellanlagen, 
der Änderung der vorhandenen Parkplatzsituation und neuen Mar-
kierungen zum Schutz der Fussgänger. 
Die notwendigen Arbeiten werden nach Ostern 2023 beginnen und 
bis Ende Mai 2023 andauern.   

Abteilung Bau

Ersatzneubau weiter  
in der Warteschleife

Schützenfahrbrücke

Die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern (BVD) hat die 
Beschwerde von BirdLife gegen die Baubewilligung «Ersatz Schüt-
zenfahrbrücke» abgewiesen. Es gilt die Frist von 30 Tagen abzu-
warten, bis klar ist, ob der Entscheid rechtskräftig ist oder ob er 
von der Beschwerdeführerin an das Verwaltungsgericht weiterge-
zogen wird.

Die bestehende Schützenfahrbrücke wurde im Jahr 1883 erstellt. 
Nach 140 Jahren hat die Brücke das Ende ihrer Lebensdauer er-
reicht. Am 25. Juli 2022 erteilte das Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland dem Ersatzneubau der Schützenfahrbrücke mit 
Gesamtentscheid die Baubewilligung. Dagegen reichte BirdLife am 
18. August 2022 Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdirektion 
des Kantons Bern (BVD) ein und beantragte die Aufhebung des Ge-
samtentscheids sowie der Verfügung des AGR und damit sinnge-
mäss die Erteilung des Bauabschlags.

Mit Verfügung vom 22. März 2023 hat nun die Bau- und Verkehrsdi-
rektion des Kantons Bern (BVD) die Beschwerde abgewiesen und 
den Gesamtentscheid des Regierungsstatthalteramts Bern-Mittel- 
land vom 25. Juli 2022 sowie die Verfügung des AGR vom 11. April 
2022 bestätigt.

Die BVD hat bestätigt, dass das Vorhaben vereinbar mit den Schutz-
zielen des Auengebiets von nationaler Bedeutung Nr. 69 «Bel-
per-Giessen» ist und damit auch in Einklang mit dem Smaragdge-
biet Nr. 28 «Belpau» steht. Eine Abweichung von den Schutzzielen 
wurde verneint. Das Vorhaben stelle keine schwerwiegende Beein-
trächtigung des BLN-Gebiets Nr. 1314 «AarelandschaftThun-Bern» 
dar und dem Gebot der grösstmöglichen Schonung durch die vor-
gesehenen Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen sei genü-
gend Rechnung getragen worden.

Für die BVD steht gestützt auf die Facheinschätzungen fest, dass die 
vorgesehenen Massnahmen ausreichen, um die geplante Brücke 

mit Schrägseilen zu bauen. Zum Schutz der 
Vögel sind schwarzweisse Bälle als Markie-
rung an den Seilen vorgesehen. Dies wird 
von der Vogelwarte Sempach nach aktuel-
lem Stand des Wissens empfohlen. Zudem 
werde für einen ausreichenden Schutz der 
wildlebenden Säugetiere und Vögel vor Stö-
rung gesorgt.

Der Zustand der alten Brücke ist nicht 
besser geworden
Wie aktuelle Untersuchungen aus diesem 
Winter dokumentieren, ist der Zerfall der 
Brücke weiter fortgeschritten.

Ob nun im Herbst 2023 mit dem Bau der 
Brücke begonnen werden kann, ist noch of-
fen und hängt im Wesentlichen davon ab, 
ob BirdLife Schweiz den Entscheid an die 
nächste Instanz weiterziehen wird.

Falls der Rechtsfall weitergezogen wird, 
muss mit weiteren Verzögerungen gerech-
net werden. Die Eigentümergemeinden 
werden gezwungen sein, kostspielige In-
standhaltungsmassnahmen ausführen zu 
lassen, um die Brücke für Fussgänger, Velo-
fahrer, Tierhalter und den Motorfahrzeug-
verkehr offen zu halten. Massnahmen bis 
hin zu einer Sperrung der Brücke für alle 
Nutzer müssen in Erwägung gezogen wer-
den. Weitere Entscheide werden getroffen, 
wenn die Rechtslage geklärt ist.
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senbauarbeiten nach Einbau der Deckschich-
ten weitgehend abgeschlossen sein. Bis zum 
September sind noch Restarbeiten, Markie-
rungs- und Signalisationsarbeiten und der 
Rückbau der Installationsplätze notwendig.
Ebenfalls werden die landschaftsgärtneri-
schen Arbeiten im Frühjahr fortgesetzt, die-
se werden allerdings erst im Herbst 2023 ab-
geschlossen werden können.

Bereits wurden ca. 100 Bäume gepflanzt so-
wie diverse Sträucher und Kleinstrukturen. 
Die Pflanzen sind sämtlich einheimisch. Wei-
terhin sind die Kleintierdurchlässe unter den 
Bahnanlagen wieder hergestellt worden und 
die Ausgänge mit Bepflanzung und Struktu-
ren versehen. Im Winter haben uns Spuren 
gezeigt, dass diese Durchlässe auch genutzt 
werden. Alle Massnahmen zur Bepflanzung 
und Begrünung werden von einem Land-
schaftsarchitekten geplant und von unserem 
Umweltbüro überwacht und dokumentiert.   
 
Insgesamt wird die Entlastungsstrasse Nord 
drei Monate früher eröffnet.  Die Eröff-
nungsfeier findet am Samstag, 9. Septem-
ber 2023 statt. Die ganze Bevölkerung ist 
herzlich eingeladen. Details zur Feier folgen. 
Die Verkehrsfreigabe ist für die frühen Mor-
genstunden am 11. September 2023 ge-
plant.
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